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Wien, am 26. Jänner 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen haben am 

26. November 2020 unter der Zl. 4358/J-NR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „land- und forstwirtschaftliche Flächen in den Nachbarstaaten“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

 

Zu den Fragen 1 bis 4:  

 

 Gibt es Absprachen mit unseren Nachbarstaaten bezüglich 

Grenzüberschreitungsmöglichkeiten in der Covid-19-Krise für Land-und Forstwirte?  

Falls ja, mit welchen Staaten? 

Falls ja, wie lauten diese Absprachen?  

Falls ja, für wen kommen diese Absprachen zu tragen?  

Falls nein, warum nicht?  

 Gibt es Absprachen mit nicht unmittelbar angrenzenden Staaten bezüglich 

Grenzüberschreitungsmöglichkeiten in der Covid19-Krise für Land-und Forstwirte?  

Falls ja, mit welchen Staaten?  

Falls ja, wie lauten diese Absprachen?  
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Falls ja, für wen kommen diese Absprachen zu tragen?  

Falls nein, warum nicht?  

 Inwiefern engagiert sich Ihr Ressort im Zusammenhang mit grenzüberschreitender 

Landwirtschaft? 

 Inwiefern engagiert sich Ihr Ressort im Zusammenhang mit grenzüberschreitender 

Landwirtschaft insbesondere aufgrund der Covid-19-Krise? 

 

Die Bedeutung guter Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten ist während der COVID-19 

Pandemie noch stärker in den Fokus gerückt. Die Zusammenarbeit und enge Abstimmung ist 

wichtiger denn je. Aus diesem Grund wurde im Frühjahr 2020 auf österreichische Initiative das 

informelle Format der „Central 5“ mit Slowenien, Ungarn, der Tschechischen Republik und der 

Slowakei ins Leben gerufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Ressorts und ich 

sind mit unseren Nachbarstaaten und mit nicht unmittelbar angrenzenden Staaten bezüglich 

der verschiedensten bilateralen und internationalen Aspekte der COVID-19-Krise, 

insbesondere der coronabedingten Einreisebeschränkungen, laufend in Kontakt. Alle 

Nachbarstaaten sehen Ausnahmen für Pendlerinnen und Pendler beziehungsweise für die 

Einreise aus (dringenden) beruflichen Gründen vor. Diese gelten auch für Land- und Forstwirte 

sowie in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft beschäftigte Personen. Gerade für ein 

Exportland wie Österreich ist es wichtig, dass die Grenzen nicht völlig geschlossen werden.  

Darüber hinaus darf ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl.4359/J-

NR/2020 vom 26.11.2020 durch die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 

Tourismus verweisen.  

 

Zu den Fragen 5 bis 11:  

 

 Wie viele österreichische Land- und Forstwirte haben Flächen in den Nachbarstaaten? 

(Bitte je Staat angeben)  

 Wie viele österreichische Land- und Forstwirte haben Flächen in nicht unmittelbar 

angrenzenden Staaten? (Bitte je Staat angeben)  

 Welche Flächen bewirtschaften österreichische Landwirte in den Nachbarstaaten? (Bitte 

Größe je Landwirt und Staat angeben)  

 Welche Flächen bewirtschaften österreichische Landwirte in nicht unmittelbar 

angrenzenden Staaten? (Bitte Größe je Landwirt und Staat angeben)  

 Wie groß sind die oben erfragten Flächen insgesamt und im Durchschnitt?  
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 Wie viele Land- und Forstwirte aus den benachbarten Staaten oder nicht unmittelbar 

angrenzenden Staaten haben bei uns land- und forstwirtschaftliche Flächen?  

Wie groß sind diese Flächen je Bundesland?  

Auf wie viele Personen verteilen sich diese Flächen je Bundesland?  

Aus welchen Staaten kommen die Eigentümer, Besitzer, Inhaber, Pächter oÄ.? (Bitte nach 

Art der Berechtigung und Staat aufgliedern)  

 Sind für Land-und Forstwirte aus den benachbarten Staaten oder nicht unmittelbar 

angrenzenden Staaten spezielle Vorkehrungen im Zusammenhang mit Covid-19 getroffen 

worden?  

Wenn ja, wann?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht?  

 

Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, der Statistik und des Grundverkehrs 

beziehungsweise Vorkehrungen im Zusammenhang mit COVID-19 fallen nicht in den 

Wirkungsbereich meines Ressorts. Das Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten verfügt über keine Statistiken betreffend Flächen und Anzahl 

österreichischer Land- und Forstwirte im Ausland und Flächen und Anzahl ausländischer Land- 

und Forstwirte in Österreich. 

 

 

 

 

 

Mag. Alexander Schallenberg 
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